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Arbeitslosenversicherung und Arbeitslosenfürsorge

obliegen. Bis jetzt haben seine Erlasse nur
für die vollsinnigen Arbeiter, nicht aber für
taubstumme und andere Mindererwerbsfähige
gegolten. Hier sind noch Aufgaben für den

Gesetzgeber. Der Staat könnte die Wohltätigkeit
hier entlasten, weil ihm größere Mittel und der
weitere Wirkungskreis zur Verfügung stehen.

Die großen privaten Versicherungsanstalten
nehmen Taubstumme unter gewissen
Voraussetzungen und mit erhöhten Prämien auf.
Einzelne verweigern die Versicherung überhaupt.
Bei der öffentlich-rechtlichen Versicherung wird
die Leistung im Falle eines Unfalls reduziert,
wenn die Taubstummheit die Unfallfolgen
verschlimmerte. Es wäre Aufgabe einer
Taubstummenstatistik, nachzuprüfen, ob nicht diese

Einstellung deshalb falsch ist, weil doppelte
Aufmerksamkeit und Vorsicht und Schutzabzeichen
das größere Risiko bei Taubstummen ausgleichen.
Auch Gründung eigener Kassen wäre zu
erwägen.

Etwas vom „Verein für Verbreitung guter

Schriften".
Unser Blatt bringt oft kurze Besprechungen neuer

Hefte dieses Vereins und wir tun es gerne. Denn der
Verein erfüllt eine gute und schöne Aufgabe: er will
den schlechten Schriften entgegenarbeiten und dem Volke
gefunde und billige Geisteskost bieten. Darum
wollen wir unsern Lesern auch einmal Näheres über
diesen gemeinnützigen Verein berichten, der in fast allen
Kantonen und Hauptorten Schriftenablagen besitzt und
ganz im stillen schon viel Segen gestiftet hat.

Die Jahresberichte der Vereine für Verbreitung

guter Schriften in Basel, Bern und Zürich,
sowie der Sektion St. Gallen und des welschen
Vereins in Lausaune (I^e livre pour tous) über
1927 sind erschienen. Die vier Vereine gaben
18 neue Hefte und 3 Neudrucke schon früher
veröffentlichter Werke heraus, unter letztern in
schöner Buchausgabe Pestalozzi's „Lienhard und
Gertrud", das seit Bestehen des Vereins nun
in einer Auflage von 80,000 Stück ins Volk
gewandert ist. Die Neuausgaben wurden im
ganzen gut aufgenommen. Unter den Berner
Schriften fand besondern Anklang das Dezemberheft

Nr. 147 „Auf der Walz vor fünfzig
Jahren" von alt Gewerbesekretär Werner Krebs.
Alle Berner Hefte rührten von noch lebenden

Schweizern her.
Da die Vereine ihre Schriften zu möglichst

billigem Preise abgeben, so sind sie auf
Subventionen angewiesen. Die Bundesversammlung

bewilligte in verdankenswerter Weise den
jährlichen Beitrag von Fr. 18,000. — für alle vier
Vereine zusammen. Den Berner Verein stützen
rund 1100 Mitglieder, auch wurden ihm eine

ganze Anzahl Geschenke und Legate zu teil. Die
Beiträge setzten ihn in den Stand, in gewohnter
Weise Weihnachtsgaben an Anstalten und
Spitäler zu verteilen.

Dr. Schraner, Sekretär der kantonalen
Unterrichtsdirektion in Bern, macht Vorschläge zur
Verbesserung des Absatzes. Die Auswahl des
Lesestoffes beanstandet er nicht. Dagegen wünscht
er, daß den Jugendschriften vermehrte
Aufmerksamkeit geschenkt werde, um nationale
Literatur zu verbreiten. Er wünscht dabei die

Mithilfe der Lehrerschaft. Für den Schriftenvertrieb

möchte er die Schulkinder verwenden;
wo aber Ablagen bestehen (der Berner Verein
zählt z. Z. 360), wäre diesen der Vorrang zu
lassen. Zu viele Zeitungsreklame hätte eine

Verteuerung der Schriften zur Folge, was dem
Vereinszweck zuwiderliefe.

Es wurde u. a. beschlossen, an den Bernischen
Lehrerverein das Gesuch zu richten, „er möchte
die Verbreitung der „guten Schriften" im Volke
und besonders unter der schulpflichtigen und
schulentlassenen Jugend in sein Arbeitsprogramm
aufnehmen". Möchten die Versuche, den Absatz

zu erhöhen, gute Früchte tragen!

Aus der Welt der Gehörlosen

„Bedauerliche Verwirrung".
Die „Schweizerische Vereinigung für

Bildung taubstummer und
schwerhöriger Kinder" hat ihren Jahresbericht
1927 veröffentlicht, der besonders viel
Interessantes und Instruktives für das Taubstummenbildungswesen

enthält, z. B. über Benützung
des Taktgefühls, Anwendung des Rhythmus
beim Sprechenlehren, Kleinkinderschule für
Taubstumme, Ausdehnung der Bildungszeit auf 9—10
Jahre, Lehrwerkstätten für Taubstumme usw.
Auch wird die Schaffung einer „Schweizerischen
Schülerzeitung für Taubstumme" empfohlen.
Hier erlaube ich mir zu bemerken, daß der
Zentralvorstand des „Schweizerischen Fürsorgevereins

für Taubstumme" ganz sicher bereit
wäre, der „Schweizerischen Gehörlosen-Zeitung"
eine solche Beilage, etwa monatlich einmal, zu
verschaffen. Schon lange wünsche ich viel mehr



Fortbildungsstoff, wozu auch Bilder
gehören, für unsere jüngeren Leser und dafür
eifrigere Mitwirkung unserer Taubstummenlehrer.

Dann kommt aber ein Abschnitt, den ich nicht
unwidersprochen lassen darf; derselbe lautete

„Es wäre noch über die bedauerliche
Verwirrung (von mir gesperrt) zureden, die
dadurch angerichtet wird, daß man das liebe
alte Wort „taubstumm" (vom Verfasser
gesperrt), wie sich ein gebildeter Taubstummer
dem Berichterstatter gegenüber äußerte, beseitigen
und durch andere Ausdrücke ersetzen will, die
doch das, was man durch sie bezeichnen will
und muß, keineswegs besser sagen. Wie
unrichtig ist das Wort „gehörlos", wie unschön
klingt der Ausdruck „taubsprechend" in unserer
harten, deutschen Sprache! Warum wagt man
nicht, den an und für sich noch am besten passenden

Namen „entstammt" zu gebrauchen? Etwa
darum, weil er mit aller Schärfe die Frage
aufwirft, ob es auch wirklich wahr sei, daß die

Taubstummen entstammt werden? Nüchternes,
sachliches Denken wird in Ruhe den Tag
abwarten, der das rechte Wort bringt. Schaffen
wir in Eifer und Geduld daran, daß dieser
Tag komme."

Darauf habe ich folgendes zu erwidern:
1. Wenn Sie, der Verfasser des Obigen, selbst

taubstumm geboren und durch eine
Taubstummenanstalt gegangen wären, dann einen Beruf
erlernt hätten und Ihr Brot mit Ehren
verdienten, sowie die Achtung Ihrer Mitmenschen,
mit denen Sie sich sprechend verständigen könnten,

— wäre es Ihnen wohl angenehm, sich
immer wieder als „taubstumm" genannt zu
sehen und andern als ein „Taubstummer"
vorgestellt zu werden? Sicher nicht! Das Obige
beweist nur, daß der Taubstummenlehrer sich

noch immer zu wenig in die Gefühle eines
erwachsenen „Taubstummen" zu versetzen vermag,
er müßte sonst dieselben viel mehr respektieren.

Ich wiederhole meine Worte von
Seite 21 unseres Blattes: „Zarte Rücksichtnahme
auf die Gefühle solcher Gehörlosen ist wohl am
Platz und gehört mit zum Gottesgebot der
Liebe." Nein, wir Gehörlose empfinden
„taubstumm" nicht als ein „liebes, altes Wort",
sondern als zur Hälfte unwahr!

2. Ich bestreite, daß das Wort „gehörlos"
unrichtig sei. Ich höre nichts wie viele andere
und nenne mich daher mit Fug stmd Recht
„gehörlos". Freilich gibt es viele Taubstumme
mit Gehörresten, aber diese sind so gering, daß

„gehörlos" hier keineswegs unangebracht ist,
ebensowenig wie der Ausdruck „blind" bei Blinden

mit schwachem Sehvermögen, das ihnen
nicht einmal das Lesen erlaubt, wie den andern
das schwache Gehör nicht das Vernehmen der
Menschenstimme. Gewiß sind die Spätertaubten
auch gehörlos. Aber deswegen für uns auf diese

Bezeichnung verzichten, das geht nicht an. Und
wenn die Schwerhörigen und Spätertaubten
nicht mit uns „in einen Topf geworfen" werden
wollen, so beweist dies nur, daß der Ausdruck
„taubstumm" eben doch — entehrend ist oder

zum mindesten einen herabsetzenden Sinn hat.
3. Den Begriff „entstammt" wenden wir

gerne an, aber nicht immer, sondern nur in
gewissen, passenden Fällen. Denn derselbe ist
doch zu eindeutig, d. h. er sagt nur, daß
der Betreffende nicht mehr stumm ist, sondern
jetzt sprechen kann; aber er verschweigt,
daß die Taubheit ihm verblieben ist,
„enttaubt" ist er ja nicht. — Vom Ausdruck
„taubsprechend" wollen auch wir nichts wissen,
schon weil „taub" zweierlei Sinn hat, nämlich:
1. zornig, erbost, unzufrieden, und 2. ohne
Gehör.

Es bleibt dabei: das Wort „gehörlos" ist für
unsereinen weniger kompromittierend (bloßstellend),

weniger herabwürdigend und hebt uns
merklich eine Stufe höher. Und wer wollte
uns das nicht gönnen, die wir sonst schon

übergenug Hemmungen im täglichen Leben
erleiden e. s.

Aus Taubstummenanstalten ^

St. Kallm. Es wird besonders die älteren
unter den ehemaligen St. Galler Zöglingen
interessieren, daß am 26. Juni zu Ehren Herrn
Erhardts in unserer Anstalt eine kleine Feier
stattfand. Auf Anregung Herrn Bührs hatte
auf den 25. Todestag hin die Kommission das
Bild seines Vorgängers und ersten Direktors
in Oel malen lassen. Die Enthüllung wurde
dann zum Mittelpunkt einer kleinen Feier
gemacht. Herr Bühr gedachte dabei in einer
Ansprache der Verdienste des Verstorbenen. Nach
der Feier wurde ein Kranz auf das Grab
niedergelegt. An dem Anlaß nahmen auch Herr
und Frau Schobinger-Erhardt teil.

Am 1. August konnten Herr Bühr auf eine

25jährige Tätigkeit als Direktor der Anstalt
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